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DER BUNDESRAT HAT BESCHLOSSEN: 

 

 

Gegen den Beschluss des Nationalrates vom 3. Dezember 2003 betreffend 
einen Beschluss des Rates der Europäischen Union vom 25. Juni 2002 und 
23. September 2002 (2002/772/EG, Euratom) zur Änderung des Akts zur 
Einführung allgemeiner unmittelbarer Wahlen der Abgeordneten des 
Europäischen Parlaments im Anhang zum Beschluss 76/787/EGKS, EWG, 
Euratom samt Erklärungen keinen Einspruch zu erheben. 

Wien, 2003 12 18 

 Christoph Hagen Hans Ager  
 Schriftführung Präsident des Bundesrates 

 

 


